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WIRTSCHAFTLICH SCHWIERIGE ZEITEN  
AUS SICHT DES ARBEITSRECHTS  

Derzeit stehen viele Unternehmen unter erheblichem Druck, 
ihre Kostenstruktur zu überdenken und anzupassen, um eine 
wirtschaftliche Schieflage abzuwenden oder sich aus einer 
solchen zu befreien. Neben steigenden Rohstoffpreisen, 
Lieferkettenproblemen, Inflation und technologischen 
 Umbrüchen sehen sich Unternehmen oft auch mit über-
schießenden Personalkosten konfrontiert. Um sowohl der 
Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gerecht zu 
werden als auch die wirtschaftlichen Herausforderungen 
zu bewältigen, stehen verschiedene Maßnahmen zur 
 Verfügung. Dabei kommt dem Arbeitsrecht erhebliche 
 Bedeutung zu, da Arbeitgeber wesentlichen Beschrän-
kungen unterliegen. 

Um Personalkosten zu reduzieren und gleichzeitig Personal-
abbau zu vermeiden, ist die Einführung von Kurzarbeit 
eines der bewährtesten Mittel, um auf wirtschaftliche 
 Einbrüche zu reagieren. Kurzarbeit bietet Unternehmen 
 finanzielle Entlastung und Flexibilität, während, vor allem in 
Zeiten von Fachkräftemangel, eine Personalbindung und 
ein wesentlicher Teil der Einkommen der Mitarbeiter ge-
sichert werden können. Folgen bessere Zeiten, vermeiden 
Unternehmen zudem Kosten für Neueinstellungen (z. B. 
Bewerbungsverfahren, Headhunter oder Mitarbeiter-
empfehlungsprogramme). 

Folgende Maßnahmen können sich ebenfalls positiv auf 
die Personalkosten auswirken, unterliegen aber arbeits-
rechtlichen Restriktionen: 

1.  UMSTRUKTURIERUNG VON 
 ARBEITSVERHÄLTNISSEN

Die Änderungskündigung ist ein Mittel, um bestehende 
Arbeitsverträge unter neuen Bedingungen fortzusetzen. 
Der Arbeitgeber kündigt das bestehende Arbeitsverhältnis 
und bietet dem Arbeitnehmer gleichzeitig eine Fortset-
zung unter geänderten Bedingungen an. Diese Methode 
wird häufig genutzt, um Arbeitszeitmodelle, Vergütungs-
strukturen oder Aufgabenbereiche anzupassen. Voraus-
setzung für eine rechtssichere Umsetzung ist eine sozial 
gerechtfertigte Begründung nach dem Kündigungsschutz-
gesetz. 

2. BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE

Diese Verträge enden automatisch nach Ablauf der verein-
barten Frist oder nach Erreichen eines definierten Zwecks. 
Die Befristung kann sachgrundlos (max. 2 Jahre) oder mit 
einem sachlichen Grund (z. B. Projektarbeit, Elternzeit-
vertretung, Saisonarbeit) erfolgen. Neben der sachgrund-
losen Befristung kann auch die Sachgrundbefristung an 
Grenzen stoßen und zu einem unbefristeten Arbeits-
verhältnis übergehen. 
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3.  AUFHEBUNGSVERTRÄGE UND 
FREIWILLIGE ABFINDUNGS 
PROGRAMME

Hierbei handelt es sich nicht um kostenneutrale Gestal-
tungsmöglichkeiten. Der Aufhebungsvertrag, der eine ein-
vernehmliche und flexible Möglichkeit zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses darstellt, ist meist mit hohen 
 Abfindungszahlungen verbunden. Ebenso verhält es sich 
bei freiwilligen Abfindungsprogrammen. Neben arbeits-
rechtlichen Themen sind bei Abfindungen auch steuer-
liche und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen 
zu berücksichtigen. Im Steuerrecht geht es insbesondere 
darum, steuerliche Sonderregelungen optimal zu nutzen.

Darüber hinaus spielen Wettbewerbsverbote eine 
wichtige Rolle, insbesondere wenn eine Kündigung un-
vermeidbar ist. Diese sollen verhindern, dass ehemalige 
Arbeit nehmer wertvolles Know-how zur Konkurrenz bringen 
und damit dem Unternehmen schaden. Wettbewerbs-
verbote müssen jedoch angemessen entschädigt werden, 
was zusätzliche Kosten für den Arbeitgeber bedeutet. 
Wurde ein Wettbewerbsverbot vereinbart und erscheint 
die Entschädigung nachträglich zu hoch, kann der Arbeit-
geber ein seitig den Verzicht erklären. Die Vermeidung 
der Entschädigung gelingt aber nur bei rechtzeitiger und 
rechtlich richtiger Verzichtserklärung. 

Neben personellen Maßnahmen bietet Outsourcing 
 effektive Ansätze zur Kostenoptimierung. Diese Maß-
nahmen können jedoch Betriebsänderungen im Sinne des 
§ 111 BetrVG nach sich ziehen. Eine frühzeitige und um-
fassende rechtliche Planung ist daher essenziell, da ein 
Betriebsrat einzubinden ist und Sozialpläne ausgehandelt 
werden müssen. Sorgfältige Planung hilft dabei, Nachteile 
für die Arbeitnehmer abzumildern und Konflikte zu 
 minimieren.

Eine weitere Möglichkeit zur Kostensenkung liegt in der 
Reduzierung freiwilliger Arbeitgeberleistungen. Hierzu 
zählen unter anderem:

 Bonuszahlungen,
 Dienstwagenvereinbarungen und
 betriebliche Altersvorsorgen.

Diese Bereiche bieten häufig Einsparpotenzial, sind jedoch 
vor der Umsetzung detailliert hinsichtlich ihrer rechtlichen 
Möglichkeiten zu untersuchen.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen ist eine offene 
und transparente Kommunikation zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer von entscheidender Bedeutung. Aber 
auch eine umfassende (arbeits-)rechtliche Beratung und 
eine strategische Planung helfen Unternehmen dabei, die 
wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern, ohne die 
Interessen der Beschäftigten aus dem Blick zu verlieren.
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